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Amtliche Methode 

1. Charakterisierung der Infektion 

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hochansteckende Viruserkrankung der Paarhufer und 

Schwielensohler, die zur Bildung von Bläschen (Aphthen) und Erosionen an der Maulschleimhaut und 

unbehaarten Teilen der Haut, insbesondere an den Klauen, führt. Bei Jungtieren kann es zu hoher, perakuter 

Sterblichkeit durch Schädigung des Herzmuskels kommen. Die MKS gehört nicht zuletzt wegen ihrer 

dramatischen ökonomischen Auswirkungen zu den weltweit bedeutsamsten Tierseuchen.  

 

Die MKS ist in Deutschland und seinen Nachbarländern seit vielen Jahren nicht mehr aufgetreten. In Afrika 

und Asien ist sie jedoch weiterhin endemisch und es besteht jederzeit die Gefahr eines Eintrags des Virus 

nach Europa, insbesondere durch die illegale Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Wird das Virus 

eingeschleppt, muss es so früh wie möglich erkannt werden, da nur dann eine effektive Bekämpfung möglich 

ist.  

1.1 Erreger 

Das MKS-Virus (MKSV) gehört zum Genus Aphthovirus der Familie Picornaviridae. Es gibt sieben Serotypen 

(O, A, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3), die in zahlreiche Untertypen und Stämme mit teilweise uneinheitlichem 

klinischen Bild und Wirtsspektrum unterteilt werden. Der Serotyp C kommt vermutlich in der Natur nicht 

mehr vor. MKSV ist unbehüllt und in der Umwelt sehr stabil, wird jedoch bei niedrigen pH-Werten, z. B. 

durch die Behandlung mit Säuren, rasch inaktiviert. 

 

Wirtsspektrum 

Als empfänglich gelten1 alle Paarhufer (Ordnung Artiodactyla), wie z. B. Haus- und Wildschweine, Rinder, 

Schafe, Ziegen, Büffel, Wildwiederkäuer, Giraffen, Kamele und Flusspferde sowie die nicht zu den 

Paarhufern zählenden Elefanten. Empfänglich sind Klauentiere (Rind, Schaf, Ziege, Büffel, 

Wildwiederkäuer, Haus- und Wildschweine). Auch bei Kamelen, Elefanten, Giraffen und in seltenen Fällen 

anderen Spezies wurden Infektionen beschrieben. Der Mensch ist für das Virus nicht empfänglich. Für den 

Verbraucher von Rind- und SchweinefFleisch sowie vonund pasteurisierter Milch bzw. daraus hergestellten 

Erzeugnissen besteht auch im Falle eines Seuchenzuges keine Gefahr. 

1.2 Klinik 

Allgemein gilt, dass infizierte Tiere bereits erhebliche Mengen Virus ausscheiden können, bevor äußere 

Anzeichen einer MKS-Erkrankung auftreten. Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Ausscheidung und dem 

ersten Auftreten klinischer Zeichen ist für die unerkannte Verschleppung des Virus von großer Bedeutung. 
 

1 Vgl. Anhang zur Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 
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Beim Rind stellt nach meist zwei bis sieben Tagen Inkubationszeit Fieber das erste Krankheitszeichen dar. 

Es hält gewöhnlich ein bis drei Tage an, kann aber aufgrund von Sekundärinfektionen später wieder 

ansteigen. Als weiteres frühes Anzeichen einer Erkrankung ist gegebenenfalls ein Absinken der Milchleistung 

zu beobachten, wobei aber auch schon vorher Virus über die Milch ausgeschieden wird. Die Tiere speicheln 

vermehrt, zeigen eine gerötete Maulschleimhaut sowie eine zurückgehende Futteraufnahme. Dann treten 

in der Maulhöhle und an den Klauen, unter Umständen auch am Euter, flüssigkeitsgefüllte Bläschen auf. Im 

Maulbereich werden diese als „Aphthen“ bezeichnet. Während die Aphthen im Bereich des Maules nach der 

Ruptur meist innerhalb weniger Tage abheilen, dauert die Heilung der Läsionen an den Klauen länger, 

insbesondere, wenn bakterielle Sekundärinfektionen auftreten. Die MKS verläuft bei adulten Tieren im 

Allgemeinen nicht tödlich, doch kommen neben den schmerzhaften lokalen Veränderungen Milchrückgang, 

Inappetenz und Gewichtsverlust vor und die Tiere bleiben oft für lange Zeit leistungsgemindert. 

Insbesondere bei Kälbern wird eine myokardiale Form mit perakut tödlichem Verlauf beschrieben.  

 

Beim Schwein treten nach einer Inkubationszeit von meist ein bis drei Tagen, bei geringer Infektionsdosis 

auch später, Läsionen vorwiegend an den Sohlenballen, im Klauenspalt und am Kronsaum auf. Beim 

Wildschwein stellt sich die Krankheit ähnlich dar, ist aber aufgrund der dunklen Haut und dichten Behaarung 

adspektorisch oft nur schwer zu erkennen. Das Fieber kann in einigen Fällen 42 °C erreichen, liegt aber 

meist bei 39 °C bis 40 °C und auch Verlaufsformen mit nur leichtem Fieber wurden beschrieben. Die Tiere 

zeigen zunächst oft Lethargie, dann milde und später häufig sehr deutliche Lahmheitserscheinungen, die 

sich durch „klammen Gang“ bis hin zu höchstgradiger Schonung der Gliedmaßen äußern. Wildtiere zeigen 

Lahmheiten oft erst sehr spät. Aufgrund der starken Schmerzen bewegen sich schwer erkrankte Schweine 

vielfach nur noch rutschend auf den Karpal- und Tarsalgelenken. Die Entzündung an Kronsaum und 

Sohlenballen kann schließlich zum Verlust des Klauenhorns („Ausschuhen“) führen. Auf der Rüsselscheibe, 

in der Maulhöhle sowie an den Zitzen laktierender Sauen können ebenfalls Vesikel auftreten. Häufig sind 

diese Läsionen aber zum Zeitpunkt der Untersuchung nur noch als Schorf erkennbar. Durch die myokardiale 

Form werden schwere Verluste bei Saugferkeln ohne sichtbare Veränderungen an den Schleimhäuten 

hervorgerufen. 

 

Beim Schaf fallen vorwiegend Lahmheiten aufgrund von Klauenläsionen auf. Die Veränderungen der 

Maulschleimhaut sind schwächer ausgeprägt als beim Rind oder fehlen ganz. Bei einem Großteil der Schafe 

können die klinischen Veränderungen sehr schwach und nur für kurze Zeit sichtbar sein. Daher sind bei 

möglichst vielen Tieren die Gliedmaßen oberhalb des Ballenhorns, am Kronsaum und im Zwischenklauenspalt 

zu untersuchen. Zu achten ist auch auf Fieber, Inappetenz, Aborte und Verluste bei Lämmern (myokardiale 

Form).  

 

Bei der Ziege verläuft die MKS meist ohne Störungen des Allgemeinbefindens. Es finden sich schnell 

rupturierende Aphthen in der Mundschleimhaut, aus denen sich dann Erosionen entwickeln. Eine Rhinitis 

kann ebenfalls vorkommen. Die Klauen sind nur selten betroffen.  
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Aufgrund dieser milden Krankheitserscheinungen können auch kleine Wiederkäuer eine entscheidende Rolle 

bei einer zunächst unbemerkten Ausbreitung des MKS-Virus nach der Einschleppung spielen. 

1.3 Differenzialdiagnosen 

Die wichtigsten viralen Differenzialdiagnosen sind Stomatitis vesicularis, vesikuläre Schweinekrankheit, 

Infektion mit dem Seneca-Valley-Virus, Mucosal Disease, bösartiges Katarrhalfieber, Stomatitis papulosa, 

Lippengrind (Orf), die Blauzungenkrankheit, die epizootische Hämorrhagie der Hirsche und die Pest der 

kleinen Wiederkäuer. Bei Schaf und Schwein wurden ätiologisch nicht näher aufzuklärende und an MKS 

erinnernde Veränderungen der Schleimhäute beschrieben. Auch Bakterien, chemische Noxen und 

mechanische Traumata können zu klinisch ähnlichen Stomatitiden und Klauenveränderungen führen. 

 

Wo klinisch eine Abgrenzung zur MKS nicht sicher möglich ist, muss immer das Vorliegen einer MKSV-

Infektion durch eine Laboruntersuchung ausgeschlossen werden. Auch bei unklaren klinischen Befunden 

anderer Art (z. B. Fieber, Milchrückgang, erhöhte Jungtiersterblichkeit) bei Wiederkäuern oder Schweinen 

ist die MKS als mögliche Differenzialdiagnose unbedingt mit abzuklären2.  

 

Der MKS-Ausschluss mittels real-time RT-PCR kann an den Untersuchungseinrichtungen der Länder jederzeit 

problemlos durchgeführt werden, dies wird auch durch die regelmäßig durch das Nationale Referenzlabor 

(NRL) MKS organisierten Ringversuche bestätigt. Vielerorts werden die Kosten für solche 

Ausschlussuntersuchungen durch die Tierseuchenkassen übernommen. Anhand der steigenden Zahl von 

Untersuchungen wird auch deutlich, dass das Konzept der differenzialdiagnostischen Abklärung an 

Akzeptanz gewinnt. Es ist zu hoffen, dass sich dieser erfreuliche Trend weiter fortsetzt. Um die MKS-Freiheit 

Deutschlands und Europas auch in Zukunft zu erhalten, ist eine aktive Beteiligung auf allen Ebenen — 

Tierhalter, Tierärzte, Untersuchungseinrichtungen und Veterinärbehörden — unverzichtbar. 

1.4 Biosicherheit im Tierbestand 

Wenn in einem Bestand klinische Erscheinungen aufgetreten sind, die einen MKS-Ausschluss notwendig 

gemacht haben, muss unbedingt auch auf angemessene Biosicherheitsmaßnahmen geachtet werden, um 

den unbekannten Erreger nicht in andere Bestände einzuschleppen. Grundsätzlich muss durch den 

Tierarzt/die Tierärztin bestandsspezifische Schutzkleidung getragen werden. Wo dies nicht möglich ist, 

muss die Schutzkleidung einschließlich der Stiefel beim Verlassen des Betriebes flüssigkeitsdicht verpackt 

und bei nächster Gelegenheit gereinigt und desinfiziert werden. Keinesfalls darf die nicht gereinigte und 

desinfizierte Schutzkleidung in anderen Tierbeständen erneut getragen werden! Wenn möglich, sollte 

geduscht werden, mindestens müssen aber alle unbedeckten Körperteile mit warmem Wasser und Seife 

gründlich gewaschen werden, bevor andere Tierbestände betreten werden. 

 
2 Siehe auch § 2a MKSeuchV sowie § 8 der Verordnung über hygienische Anforderungen beim Halten von Schweinen. 
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1.5 Diagnostische Indikationen 

▪ MKS-Ausschluss bzw. differenzialdiagnostische Abklärung  

▪ Export-/Importuntersuchungen 

▪ Konkreter klinischer Verdacht auf MKS (anzeigepflichtig!) 

1.6 Zuständige Untersuchungseinrichtungen und Biosicherheit im Labor 

Zuständige Untersuchungseinrichtungen sind das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Südufer 10, 17493 

Greifswald–Insel Riems sowie die von den jeweils zuständigen Landesbehörden dazu bestimmten 

Untersuchungseinrichtungen der Länder (vgl. Anhang XV Nr. 13 der MKS-Richtlinie3). Das FLI unterstützt 

diese Einrichtungen bei der Etablierung und Validierung geeigneter Biosicherheitsmaßnahmen und 

diagnostischer Verfahren.  

 

Vor der amtlichen Feststellung eines MKS-Ausbruchs 

Ausschlussuntersuchungen und differenzialdiagnostische Abklärungen werden grundsätzlich an den 

Untersuchungseinrichtungen der Länder durchgeführt. Die Untersuchungseinrichtungen können jederzeit 

das NRL beratend hinzuziehen und/oder Proben an das NRL weiterleiten. Für Einsendungen an das NRL ist 

nach Möglichkeit der Formularserver des FLI zu verwenden: 

https://fms.fli.de/lip/action/invoke.do?id=ivd_einsendebogenMaul-undKlauenseuche. 

 

Solange Deutschland frei von MKSV ist, sind die Einrichtungen, die MKS-Ausschlussuntersuchungen mittels 

real-time RT-PCR oder mit zugelassenen ELISA-Kits durchführen, als „andere von den zuständigen Behörden 

bezeichnete Labors“ im Sinne des Anhangs XV Nr. 13 der MKS-Richtlinie zu betrachten. Diese Labore sind 

verpflichtet, nach Verfahren zu arbeiten, die gewährleisten, dass die Ausbreitung von in eingesandtem 

Probenmaterial möglicherweise vorhandenem MKSV wirksam verhindert wird4. Wie in den Empfehlungen aus 

Abschnitt II der Mindestnormen für das Management biologischer Risiken in MKS-Laboratorien ausgeführt, 

umfasst dies u. a. die räumliche und organisatorische Abtrennung der Bereiche, in denen die 

Ausschlussdiagnostik durchgeführt wird, die Bearbeitung von noch nicht chemisch oder physikalisch 

inaktivierten Proben in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II sowie ein striktes 

Hygienemanagement für Arbeitsflächen, Ausrüstungen, Abfälle und Schutzkleidung. Durch geeignete 

Desinfektionsmaßnahmen5 muss zu jeder Zeit einer möglichen Kontamination mit MKS-Virus in der 

Untersuchungseinrichtung bzw. ihrer Verschleppung vorgebeugt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

bei den Untersuchungen nicht klar negative Ergebnisse auftreten. In einem solchen Fall müssen die Proben 

zur Abklärung unverzüglich an das NRL weitergeleitet werden. Beim Versand der Proben sind die 
 

3 Bzw. nachfolgende Rechtssetzung. 
4 Vgl. § 33 Satz 1 Nr. 2 MKSeuchV i.V.m. Anhang XV Nr. 13 der MKS-Richtlinie 2003/85/EG, geändert durch 
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1358 der Kommission vom 4. August 2015 sowie Art. 16 der Verordnung (EU) 
2016/429. 
5 Siehe z. B. die Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft über Mittel und Verfahren für die 
Durchführung einer tierseuchenrechtlich vorgeschriebenen Desinfektion in der jeweils gültigen Fassung. 

https://fms.fli.de/lip/action/invoke.do?id=ivd_einsendebogenMaul-undKlauenseuche
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Transportvorschriften für biologische Stoffe der Kategorie B (UN 3373) zu beachten. Gleichzeitig ist zu 

prüfen, ob die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse der labordiagnostischen Untersuchung bereits 

den Ausbruch der MKS im Sinne des § 1 Abs. 1 MKSeuchV befürchten lassen. Dabei ist die für den 

Herkunftsbetrieb zuständige Behörde unbedingt einzubeziehen. 

 

Diagnostische Untersuchungen bei MKS-Verdacht 

Im Verdachtsbetrieb ist eine virologische Untersuchung der seuchenverdächtigen Tiere empfänglicher Arten 

gemäß Anhang I Nr. 4 und 5 b der MKS-Richtlinie (d. h. Nachweis von Virusantigen oder spezifischer viraler 

RNA) durchzuführen. Details zur Probenahme für die virologische Untersuchung können dem Abschnitt 2.1 

in diesem Dokument entnommen werden. Darüber hinaus sind die seuchenverdächtigen Tiere auch klinisch 

und serologisch zu untersuchen. Ergeben sich dabei (z. B. unmittelbar bei der klinischen Untersuchung) 

Anhaltspunkte für einen Ausbruch der MKS, werden weitere Tiere empfänglicher Arten im Verdachtsbetrieb 

serologisch und virologisch untersucht, gleichzeitig wird jedoch in der Regel bereits eine Tötungsanordnung 

gemäß § 3 Satz 2 Nr. 2 MKSeuchV erfolgen. Dies liegt im Ermessen der zuständigen Behörde.  

 

Im Rahmen der Tötung werden zusätzliche Proben für epidemiologische Untersuchungen gesammelt, für 

deren Konservierung Transportmedium (z. B. gepufferte Kochsalzlösung) von den 

Untersuchungseinrichtungen der Länder bereitgestellt wird. Der Probenumfang sollte nach Möglichkeit mit 

dem NRL abgesprochen werden. Bei der Tötung gesammelte Proben sind unter Beachtung der ADR-

Vorschriften (UN 3373, Verpackungsanweisung P650) an das NRL einzusenden. Nicht zuletzt zur Sicherung 

der retrospektiven wissenschaftlichen Aufarbeitung des Ausbruchs sollte unbedingt auch bei der Tötung 

mindestens von jedem Tier mit Läsionen Material sichergestellt werden. Sofern vorhanden, sollte dafür 

Transportmedium verwendet werden, notfalls sind auch Proben ohne Zusatz zu nehmen. 

 

Alle nach § 3 MKSeuchV in einem Betrieb veranlassten virologischen und serologischen Untersuchungen 

werden am NRL MKS des FLI durchgeführt, da es sich nicht mehr um reine Ausschlussdiagnostik bzw. eine 

differenzialdiagnostische Abklärung handelt, sondern bereits ein Ausbruchsverdacht vorliegt (vgl. Anhang XV 

Nr. 5 der MKS-Richtlinie). Dies gilt nicht für Proben von klinisch unauffälligen Tieren aus Betrieben in einer 

Kontrollzone, die gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 MKSeuchV ebenfalls zu untersuchen sind. Diese Untersuchungen 

können wie andere Ausschlussuntersuchungen an den Untersuchungseinrichtungen der Länder durchgeführt 

werden.  

 

Diagnostische Untersuchungen nach amtlicher Feststellung der MKS 

In allen Betrieben im Sperrbezirk sind neben klinischen Untersuchungen aller Tiere empfänglicher Arten 

serologische Untersuchungen entsprechend der Empfehlungen des Epidemiologenteams der 

Sachverständigengruppe6 durchzuführen (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 2 MKSeuchV). Sofern es aus Gründen der 

Seuchenbekämpfung erforderlich ist, sind alle Tiere empfänglicher Arten auch virologisch zu untersuchen. 

 
6 gemäß Art. 78 der MKS-Richtlinie 
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Details zur Probenahme für die virologische Untersuchung klinisch unauffälliger Tiere können dem Abschnitt 

2.2 in diesem Dokument entnommen werden. 

 

Abhängig von der Betriebsstruktur und -dichte im Sperrbezirk ist hier ggf. die Untersuchung von 

zehntausenden Proben erforderlich. Hinzu kommen noch Proben von erkrankten und verendeten Tieren aus 

dem Beobachtungsgebiet (vgl. § 11 Abs. 2 Nr. 2 MKSeuchV). Die Kapazitäten des FLI reichen für diese 

Untersuchungen nicht aus. Sie müssen daher in Abstimmung mit dem NRL und der zuständigen obersten 

Landesbehörde an den Untersuchungseinrichtungen der Länder durchgeführt werden. Dabei sind die 

Biosicherheitsanforderungen an MKS-Notfalllaboratorien („FMD Contingency Laboratories“) aus Abschnitt II 

der Mindestnormen für das Management biologischer Risiken für MKS-Laboratorien der EuFMD-Kommission 

anzuwenden.  

 

An den Untersuchungseinrichtungen der Länder werden ausschließlich molekularbiologische und 

immunologische Methoden verwendet, bei denen kein vermehrungsfähiges MKSV eingesetzt wird. Es muss 

aber nach Verfahren gearbeitet werden, die die Ausbreitung von in eingesandtem Probenmaterial 

möglicherweise vorhandenem MKSV wirksam verhindern. Das FLI erarbeitet und etabliert diese Verfahren in 

Zusammenarbeit mit den Ländern und anderen Partnern. 

 

Im Ausbruchsfall muss die zuständige Behörde bei der Entscheidung über Untersuchungsmaßnahmen auch 

die verfügbaren Laborkapazitäten berücksichtigen. Es werden die ohnehin beschränkten Ressourcen 

verschwendet, wenn Proben genommen werden, die nicht innerhalb einer angemessenen Zeit untersucht 

werden können. 

1.7 Rechtsgrundlagen und andere Quellen 

▪ Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche (MKSeuchV) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2666, 3245, 3526) 

▪ Richtlinie 2003/85/EG des Rates über Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der MKS […] 

(MKS-Richtlinie) (mit Wirkung zum 21. April 2021 aufgehoben durch Art. 270 Abs. 2 der Verordnung 

2016/429) 

▪ Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu 

Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrechtsakt“) 

▪ Merkblatt der European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease (EuFMD-

Kommission), „Sampling and Laboratory Investigation“, erhältlich unter https://eufmdlearning 

.works/mod/page/view.php?id=3672 (kostenfreie Registrierung erforderlich) 

▪ Mindestnormen für das Management biologischer Risiken für MKS-Laboratorien (Minimum Biorisk 

Management Standards for Laboratories working with Foot-and-Mouth Disease Virus), Version 

https://eufmdlearning.works/mod/page/view.php?id=3672
https://eufmdlearning.works/mod/page/view.php?id=3672
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GS40/4.2bis, verabschiedet durch die 40. Generalversammlung der EuFMD-Kommission im April 

2013, erhältlich unter http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufmd/Lab_guidelines/ 

FMD_Minimumstandards_2013_Final_version.pdf 

▪ Abschnitt I: Laboratorien, die in vitro und in vivo mit dem MKS-Virus arbeiten 

▪ Abschnitt II: Laboratorien, die diagnostische Untersuchungen im Rahmen eines nationalen MKS-

Krisenplans durchführen 

2. Untersuchungsmaterial 

2.1 Klinisch auffällige Tiere 

Der Virusnachweis gelingt am sichersten im Epithel und der Flüssigkeit aus frischen Läsionen. Ist kein 

abgelöstes Epithel mehr vorhanden, kann auch Material am Übergang zum gesunden Gewebe entnommen 

werden. Es sollte immer auch eine Speichelprobe bzw. ein Maultupfer genommen werden7, da Speichel 

Virus in großer Menge enthalten kann. Insbesondere bei älteren Läsionen ist der Antikörpernachweis von 

größter Bedeutung, daher ist immer auch Serum mit einzusenden. Speichel- und Serumproben sind 

besonders wichtig bei kleinen Wiederkäuern, da diese oft keine sichtbaren Läsionen entwickeln. Tritt der 

Verdacht bei Tieren nach Schlachtung, Tötung oder Verenden auf, können auch Organe (veränderte Teile 

von Zunge, Maulschleimhaut, Klauen, Euter, Herz, Pansenpfeiler) eingesandt werden. Auch von getöteten 

oder verendeten Tieren können Maultupfer genommen werden. 

 

Wenn in einem Betrieb klinische Erscheinungen aufgetreten sind und das Vorliegen der MKS labordiagnostisch 

ausgeschlossen werden soll, müssen zunächst alle klinisch auffälligen Tiere beprobt werden. Soweit 

Läsionen im Maulbereich, an den Klauen oder Zitzen vorhanden sind, sollte Material von diesen gewonnen 

werden. Dabei ist unbedingt auf eine ausreichende Fixierung der Tiere zu achten, da diese Läsionen oft sehr 

schmerzhaft sind und es bei Abwehrreaktionen zu Verletzungen kommen kann. Wenn kein Material abgelöst 

werden kann, sollte ein Tupfer mit Speichel angefeuchtet und kräftig über die veränderten Bereiche der 

Schleimhaut gerieben werden. Es ist von jedem Tier auch eine Serumprobe zu entnehmen und einzusenden. 

Von laktierenden Tieren kann zusätzlich eine Milchprobe genommen werden, Urin- oder Kotproben sind 

jedoch nicht sinnvoll. 

 

In Anlehnung an die Vorschläge der EuFMD sollten zur Abklärung klinischer Erscheinungen in der Regel 20 

auffällige Tiere aus der betroffenen epidemiologischen Einheit beprobt werden. Wenn weniger als 20 

Tiere klinisch auffällig waren, sollten zusätzlich auch Tiere beprobt werden, die mit den auffälligen Tieren 

direkten Kontakt haben oder hatten. Eine Beprobung von mehr als 20 Tieren aus derselben 

 
7 Für die Entnahme von Speichelproben und Maultupfern sind sog. „Salivetten“ bzw.oder Schlinggaze-Tupfer gut 
geeignet. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufmd/Lab_guidelines/FMD_Minimumstandards_2013_Final_version.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufmd/Lab_guidelines/FMD_Minimumstandards_2013_Final_version.pdf
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epidemiologischen Einheit ist aber in der Regel nicht sinnvoll. Wenn die betroffene Einheit insgesamt 

weniger als 20 Tiere umfasst, sind alle Tiere zu beproben.  

2.2 Klinisch unauffällige Tiere 

Wenn Betriebe aus anderen Gründen untersucht werden sollen (z. B. Kontaktbetriebe oder Untersuchungen 

im Sperrbezirk; vgl. § 9 und § 14 MKSeuchV), muss risikoorientiert vorgegangen werden. Unter 

Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten muss die Planung und Durchführung der Maßnahmen in den 

Betrieben so erfolgen, dass auch ein frühes Infektionsgeschehen mit noch niedriger Befallsrate zuverlässig 

erkannt werden kann. Es ist in der Regel sinnvoll, den Schwerpunkt der Untersuchungen auf diejenigen Tiere 

zu legen, die mit der größten Wahrscheinlichkeit mit MKSV in Berührung gekommen sind. Dabei muss aber 

darauf geachtet werden, dass dies nicht zu Lasten einer repräsentativen Stichprobe aller 

epidemiologischer Einheiten in einem Betrieb geschieht.  

 

Zusätzlich zur klinischen Untersuchung sind in den Betrieben im Sperrbezirk bei Tieren empfänglicher Arten 

serologische Untersuchungen entsprechend der Empfehlungen der Sachverständigengruppe durchzuführen. 

Solange von dieser nichts anderes festgelegt wurde, sind die Untersuchungen nach einem 

Stichprobenprotokoll vorzunehmen, das gewährleistet, dass mit einer Nachweissicherheit von mindestens 

95 % eine Befallsrate von 5 % festgestellt werden kann. Sofern es aus Gründen der Seuchenbekämpfung 

erforderlich ist, müssen die Tiere empfänglicher Arten auch virologisch untersucht werden (vgl. § 9 Abs. 2 

Nr. 2 Buchstabe b MKSeuchV). Dieses Erfordernis ist bei Betrieben im Sperrbezirk in der Regel zu bejahen, 

es sei denn, die Sachverständigengruppe entscheidet, dass von der virologischen Untersuchung abgesehen 

werden kann. Für die virologische Untersuchung ist der gleiche Stichprobenschlüssel wie für die serologische 

Untersuchung zu verwenden. 

 

Somit ist von klinisch unauffälligen Tieren immer Serum oder Plasma sowie mindestens ein Maultupfer oder 

eine Speichelprobe8 zu gewinnen. Wenn Plasma eingesandt wird, darf nur EDTA als Gerinnungshemmer 

verwendet werden. Sowohl für die serologische als auch für die virologische Untersuchung ist Serum besser 

geeignet als Plasma. 

2.3 Probenverpackung und -versand 

Generell sind Proben möglichst sauber zu gewinnen, aber nicht mit Desinfektionsmitteln oder Säuren in 

Kontakt zu bringen. Die Probenverpackung muss den ADR-Vorschriften entsprechen (UN 3373, 

Verpackungsanweisung P650)9, auf jeden Fall aber flüssigkeitsdicht sein und beim Verbringen aus dem Stall 

äußerlich gut desinfiziert werden. Die Verwendung spezieller Transportmedien ist für die Erstdiagnostik 

 
8 Für die Entnahme von Speichelproben und Maultupfern sind sog. „Salivetten“ bzw.oder Schlinggaze-Tupfer gut 
geeignet. 
9 https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medientypen/BGW%20Broschueren/BGW09-19-011-
Patientenproben_Download.pdf?__blob=publicationFile 
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nicht erforderlich, sofern sichergestellt ist, dass die Proben unverzüglich zur Untersuchung ins Labor 

gelangen. Es ist daher nicht sinnvoll, diese Transportmedien in Kreisbehörden vorzuhalten. Wenn in 

Absprache mit dem NRL oder der Sachverständigengruppe der Einsatz von Transportmedium (z. B. 

phosphatgepufferte Kochsalzlösung) für besondere Untersuchungen erforderlich sein sollte, wird es von den 

Untersuchungseinrichtungen der Länder bereitgestellt. 

 

Ein Beispiel eines Einsendeformulars findet sich im Tierseuchenbekämpfungshandbuch. Das Anschreiben 

sollte mindestens die folgenden Informationen enthalten:  

 

▪ Wer sendet ein? (unbedingt Telefonnummer für Rückfragen angeben!) 

▪ Was wird eingesandt? (Art des Materials, von welchen Tieren, Anzahl etc.) 

▪ Aus welchem Bestand stammen die Proben? 

▪ Was wurde wann in dem Bestand festgestellt? (Kurzanamnese) 

▪ Überblick über empfängliche Tierarten im Bestand 

▪ Art des Bestandes (Zucht-, Mast-, Händlerbestand etc.) 

▪ Wurden in den letzten sechs Wochen Klauentiere neu eingestallt oder abgegeben? 

 

Für Einsendungen an das NRL ist nach Möglichkeit auch der Formularserver des FLI zu verwenden: 

https://fms.fli.de/lip/action/invoke.do?id=ivd_einsendebogenMaul-undKlauenseuche. 

 

NRL MKS 

Institut für Virusdiagnostik  

Friedrich-Loeffler-Institut  

Südufer 10  

17493 Greifswald-Insel Riems 

Tel.: 038351/7-0 

E-Mail: nrl.mks@fli.de 

2.4 Sonstige Proben 

Rachenschleimproben (sog. „Probangproben“) dienen der Erkennung klinisch gesunder Wiederkäuer, bei 

denen MKSV in der Schleimhaut des Nasenrachens persistiert (sog. „Carrier“). Probangproben sind für die 

erste Erkennung eines Eintrags der MKS nach Deutschland nicht von Bedeutung. Es ist daher nicht 

notwendig, Geräte für die Entnahme dieser Proben in den Veterinärämtern vorzuhalten. Probangproben 

sollten nur nach Rücksprache mit dem NRL oder der Sachverständigengruppe genommen werden. 

 

Für die epidemiologische Aufarbeitung eines Ausbruchsgeschehens ist es erforderlich, im Rahmen von 

Tötungsmaßnahmen zusätzliche Proben (insbesondere Epithel und Flüssigkeit von vesikulären Läsionen) zu 

sammeln und für die Untersuchung zu konservieren. Die dafür benötigten Transportmedien (z. B. 

https://fms.fli.de/lip/action/invoke.do?id=ivd_einsendebogenMaul-undKlauenseuche
mailto:nrl.mks@fli.de
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phosphatgepufferte Kochsalzlösung) werden im Ausbruchsfall von den Untersuchungseinrichtungen der 

Länder bereitgestellt. Aufgrund des hohen Virusgehalts dieser Proben sind die Verpackungs- und 

Transportvorschriften des ADR (UN 3373, Verpackungsanweisung P650) strikt einzuhalten! 

3. Untersuchungsgang 

3.1 Übersicht 

Der Nachweis MKSV-spezifischer Nukleinsäuren mittels real-time RT-PCR liefert ein Ergebnis innerhalb 

weniger Stunden nach Eingang der Probe im Labor. Für die virologische Untersuchung geeignet sind Material 

von Läsionen, sowie Nasen- und Speicheltupfer und Serum, notfalls auch mit EDTA versetztes Vollblut. Die 

PCR kann in allen Untersuchungseinrichtungen der Länder durchgeführt werden, denen für diesen Zweck die 

untenstehenden PCR-Protokolle zur Verfügung gestellt wurden. Am FLI existieren weitere PCR-Protokolle 

zur Absicherung der Ergebnisse und für spezielle Fragestellungen. Durch Sequenzierung des Virusgenoms 

können dort auch eine Einschätzung zur Eignung der in den Vakzinebanken vorgehaltenen Impfstoffe sowie 

erste Aussagen zur Epidemiologie getroffen werden. 

 

Die Virusisolierung in Zellkultur und der Antigen-ELISA wird nur am FLI durchgeführt und dient zur 

Bestätigung von PCR-Befunden sowie zur Vertiefung der Viruscharakterisierung. Geeignete Proben sind 

insbesondere Material von Läsionen und für die Virusisolierung auch Nasen- oder Speicheltupfer. Der 

Zeitbedarf für die Virusisolierung beträgt jedoch mehrere Tage. Für die amtliche Feststellung eines MKS-

Ausbruchs ist die Virusisolierung nicht zwingend erforderlich! Es genügt z. B. auch der Nachweis spezifischer 

viraler Nukleinsäuren in Verbindung mit klinischen Erscheinungen, die auf MKS schließen lassen (vgl. § 1 

Abs. 1 MKSeuchV). 

 

Der Schnelltest (SVANODIP FMDV-Ag, mit zugehörigem SVANODIP FMDV-Ag Extraction Kit) ist eine 

Alternative zum Antigen-ELISA, die vom Amtstierarzt direkt im Bestand eingesetzt werden kann. Sein 

wichtigster Vorteil ist der geringe Zeitaufwand (ca. 30 Minuten). Hinsichtlich der Sensitivität und der 

Spezifität ist er dem Antigen-ELISA vergleichbar, erlaubt jedoch keine Bestimmung des Serotyps. Er ist für 

frisches Aphthenmaterial geeignet, für alle anderen Probenmaterialien (Serum, Speichel, Milch etc.) aber 

unbrauchbar! Ein negatives Schnelltestergebnis ist in jedem Fall unverzüglich im Labor zu überprüfen! Bei 

einem positiven Ergebnis sind ebenfalls Proben an das FLI zu senden, um das Schnelltestergebnis bestätigen 

und das Virus isolieren und charakterisieren zu können. Ein positiver Schnelltest bei einem empfänglichen 

Tier mit MKS-typischen klinischen Erscheinungen ist jedoch gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b MKSeuchV 

bereits als Ausbruch der MKS zu werten.  

 

Der Schnelltest wird aktuell nicht mehr hergestellt und es existiert keine gemäß § 32 Tierimpfstoff-

Verordnung freigegebene Charge. 
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3.2 Nukleinsäurenachweis in der real-time RT-PCR 

Hintergrund 

Die 3D-OIE-Methode basiert auf der Publikation von Callahan et al., 2002, JAVMA 220(11):1636-42 und wird nach 

den Vorgaben des Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals der OIE, Kapitel 2.1.8. „Foot 

and Mouth Disease“ (OIE-Handbuch) in der jeweils aktuellen Fassung durchgeführt. Diese Methode amplifiziert 

ein 107 bp-Fragment der 3D-Region von MKSV. Die IRES-Methode basiert auf der Veröffentlichung von Oem et 

al., 2005, J Vet Sci 6(3):207-12 und amplifiziert ein 128 bp-Fragment in der 5‘ UTR. 

 

Der 3D-OIE Assay detektiert sehr sensitiv alle bisher im NRL untersuchten Serotypen und Isolate des MKSV. Der 

IRES-Assay ist als Bestätigungstest geeignet, ist aber nicht für alle Isolate gleich sensitiv. Unspezifische 

Reaktionen mit anderen Erregern wurden bei beiden Assays bisher nicht festgestellt. Es ist nicht zulässig, die 

IRES-PCR nach Oem et al. alleine im Routinebetrieb einzusetzen. Diese Methode wird weder von der OIE noch 

vom EU-Referenzlabor für MKS empfohlen und darf daher nur zusammen mit dem 3D-OIE-Assay als 

Bestätigungstest eingesetzt werden. Falls nur ein Verfahren eingesetzt werden kann, muss der 3D-OIE-PCR der 

Vorzug gegeben werden.Es wird davon abgeraten, die IRES-PCR alleine im Routinebetrieb einzusetzen. Beide 

Verfahren sollten parallel verwendet bzw. der 3D-OIE-PCR der Vorzug gegeben werden, falls nur ein Verfahren 

eingesetzt werden kann. 

 

Die MKSV-Assays wurden mit internen Kontrollen zur Überprüfung der RNA-Extraktion sowie der inhibitionsfreien 

Amplifikation als duplex-Assay kombiniert. Der Nachweis der IC2-RNA mittels EGFP-Mix 4 im 3D-OIE-Assay 

basiert auf der Veröffentlichung von Hoffmann et al., 2006, J Virol Methods 136(1-2):200-9. Der IRES-Assay ist 

im vorliegenden Protokoll mit dem „housekeeping gene“ beta-Aktin kombiniert. Der hier angewandte Assay 

basiert auf der Publikation von Toussaint et al., 2007, J Virol Methods 140(1-2):115-23 und amplifiziert ein 

131 bp-Fragment des beta-Aktin-Gens. Die Assays für die internen Kontrollen sind mit den virusspezifischen 

Assays beliebig kombinierbar. 

 

Durchführung 

Die Amplifizierung der Feldproben und der internen Kontrollen (IC) erfolgt als duplex-RT-PCR in einem 

Reaktionsansatz. 

 

Die Amplifizierung wird mit dem SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq DNA Polymerase 

(12574026; ThermoFisher Scientific) in 25 µl Gesamtvolumen durchgeführt. Alternativ kann der QuantiTect 

Probe RT-PCR Kit (204445; Qiagen) oder die AgPath-ID One-Step RT-PCR Reagents (AM1005; ThermoFisher 

Scientific) verwendet werden. Das Temperaturprofil ist entsprechend anzupassen. Soll eine andere 

chemische Basis für die Detektion genutzt werden, muss in Vergleichsexperimenten die Sensitivität und 

Spezifität der verwendeten Reagenzien gezeigt werden. 
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Als Kontrollen sollten neben der „No Template“-Kontrolle (NTC) und mindestens einer positiven Kontrolle 

(PC), auch eine geeignete Anzahl von RNA-Isolierungskontrollen (RIC) mitgeführt werden. Die RNA-

Isolierungskontrollen sollten im optimalen Falle negatives Untersuchungsmaterial in der gleichen Art wie die 

Feldproben darstellen (z. B. Rinderserum). Dies hat den Vorteil, dass suboptimale Extraktionen und partielle 

Inhibierungen von Feldproben durch den Abgleich der beta-Aktin-Kontrolle von RIC und Feldproben 

festgestellt werden können. 

 

Mastermix: 

(bei Verwendung des SuperScript III One-Step-Kits) 

 

Name Menge je Reaktion 

nukleasefreies Wasser 2,0 µl 

2X Reaction Mix 12,5 µl 

Magnesiumsulfat (50 mM) 0,5 µl 

SuperScript III RT/Platinum Taq Mix 1,0 µl 

3D-OIE-Mix (FAM) oder IRES-Mix 1 (FAM) 2,0 µl 

EGFP-Mix 4 (HEX) oder Beta-Actin-Mix 2 (HEX) 2,0 µl 

 = 20 µl 

 

Nach Herstellung des Mastermixes werden für jede Reaktion 20 µl in der PCR-Platte vorgelegt und 5 µl 

Template zugefügt. Die Amplifizierung erfolgt in einem Gesamtvolumen von 25 µl. Hiervon kann abgewichen 

werden, aber es muss in Vergleichsexperimenten die gleichwertige Sensitivität des Tests gezeigt werden. 

 

Temperaturprofil: 

(bei Verwendung des SuperScript III One-Step-Kits) 
 

Schritt Temperatur Dauer  

Reverse Transkription 50 °C 15 min  

Inaktivierung/Aktivierung 94 °C 2 min  

Denaturierung 94 °C 15 sec  

Annealing* 55 °C 30 sec 42 Zyklen 

Elongation 68 °C 30 sec  
 
* Aufzeichnung der Fluoreszenzdaten (FAM- und HEX-Kanal) in der Annealingphase 
 
  



 

 

Maul- und Klauenseuche 

Amtliche Methode und Falldefinitionen | FLI | Stand 21.04.2021 | 15 

Auswertung: 

 

HEX-Kanal:  

Für alle Feldproben und die RNA-Isolierungskontrollen (RIC) sollte ein Threshold-Cycle-Wert (Ct-Wert) im 

HEX-Kanal nachweisbar sein. Sind Ct-Werte für die genannten Proben vorhanden, ist von einer erfolgreichen 

RNA-Isolierung und RT-PCR auszugehen.  

 

Ist kein Ct-Wert für die IC feststellbar und gleichzeitig auch keine MKSV-spezifische Amplifizierung 

aufgetreten, ist die real-time RT-PCR nicht auswertbar und somit ist die RNA-Isolierung und/oder die RT-

PCR zu wiederholen. Ist auch bei den RIC kein Ct-Wert im HEX-Kanal feststellbar, muss die Funktionalität 

des Primer-Sonden-Mixes zum Nachweis von Beta-Aktin und/oder IC2 überprüft werden. 

 

Für die NTC (nukleasefreies Wasser) und die PC sollte kein Ct-Wert im HEX-Kanal feststellbar sein. 

 

FAM-Kanal: 

Für die Positivkontrolle sollte im FAM-Kanal ein Ct-Wert im erwarteten Bereich gemessen werden. Es wird 

empfohlen, die Positivkontrolle auf einen Ct-Wert von ca. 30 - 33 einzustellen. Ist für die Positivkontrolle 

kein Ct-Wert feststellbar, ist die PCR zu wiederholen. Für die RIC und die NTC sollte kein Ct-Wert im FAM-

Kanal feststellbar sein. Wenn alle eingesetzten Kontrollen in richtiger Weise reagieren, ist eine Auswertung 

der Proben möglich.  

 

Eine Probe wird dann als MKSV-positiv gewertet, wenn ein Ct-Wert im FAM-Kanal festgestellt wird. Bei einem 

positiven Ergebnis ist zunächst eine Wiederholung der PCR ratsam. Parallel müssen aber bereits Proben an 

das FLI zur Abklärung weitergeleitet werden. 
 

Herstellung der Primer-Sonden-Mixe: 

3D-OIE-Mix (FAM) 

Menge Name Konzentration Sequenz (5’-3’) 

15 µl FMD-3D-OIE-F 100 pmol/µl ACTGGGTTTTACAAACCTGTGA 

15 µl FMD-3D-OIE-R 100 pmol/µl GCGAGTCCTGCCACGGA 

 5 µl FMD-3D-OIE-FAM 100 pmol/µl 6FAM-TCCTTTGCACGCCGTGGGAC-BHQ1 

165 µl TE (pH 8,0) 0,1-fach  

=200,0 µl   
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IRES-Mix 1 (FAM) 

Menge Name Konzentration Sequenz (5’-3’) 

20 µl FMD-IRES-1F  100 pmol/µl TGTGTGCAACCCCAGCAC 

20 µl FMD-IRES-1R 100 pmol/µl CGAGTGTCGCRTGTTACC 

2,5 µl FMD-IRES1-FAM 100 pmol/µl 6FAM-ACAGGCTAAGGATGCCCTTCAGGTACC-BHQ1 

157,5 µl TE (pH 8,0) 0,1-fach  

=200,0 µl   
 
EGFP-Mix 4 (HEX) 

Menge Name Konzentration Sequenz (5’-3’) 

5 µl EGFP-11-F  100 pmol/µl CAGCCACAACGTCTATATCATG 

5 µl EGFP-10-R 100 pmol/µl CTTGTACAGCTCGTCCATGC 

2,5 µl EGFP-1-HEX 100 pmol/µl HEX-AGCACCCAGTCCGCCCTGAGCA-BHQ1 

187,5 µl TE (pH 8,0) 0,1-fach  

=200,0 µl   

 

Beta-Actin-Mix 2 (HEX) 

Menge Name Konzentration Sequenz (5’-3’) 

5 µl ACT-1005-F 100 pmol/µl CAGCACAATGAAGATCAAGATCATC 

5 µl ACT-1135-R 100 pmol/µl CGGACTCATCGTACTCCTGCTT 

2,5 µl ACT-1081-HEX 100 pmol/µl HEX-TCGCTGTCCACCTTCCAGCAGATGT-BHQ1 

187,5 µl TE (pH 8,0) 0,1-fach  

=200,0 µl   

 

Anders als bei den ELISA-Kits zum Nachweis von MKSV-spezifischen Antikörpern, werden die für die 

virologische Untersuchung mittels real-time RT-PCR benötigten Reagenzien nicht zentral bevorratet. Hier 

ist durch jede Untersuchungseinrichtung selbst Sorge zu tragen, dass in ausreichendem Umfang Reagenzien 

vorhanden sind oder kurzfristig beschafft werden können, um auch im Ausbruchsfall alle erforderlichen 

Untersuchungen durchführen zu können. 

3.3 Antikörpernachweis mittels ELISA 

Der Antikörpernachweis wird aus Serum oder Plasma durchgeführt und benötigt ein bis zwei Tage. Im 

Ausbruchsfall werden Proben in den Untersuchungseinrichtungen der Länder mit kommerziell erhältlichen 

ELISA-Kits auf Antikörper gegen die Nichtstrukturproteine (NSP) des MKSV untersucht 

(serotypübergreifend). Die deutschen Länder unterhalten dafür eine MKS-Diagnostika-Bank. NSP-Antikörper-

Tests sind auch geeignet, um infizierte Tiere in einer geimpften Population zu erkennen. 
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Zugelassene Testkits und freigegebene Chargen finden sich auf der Webseite des FLI: 

https://www.fli.de/fileadmin/FLI/Service/Zulassungsstelle/deutsch/02_d_Zul_Mittel.pdf 

https://www.fli.de/fileadmin/FLI/Service/Zulassungsstelle/deutsch/03_d_Zul_Ch.pdf 

 

In bestimmten Fällen kann auch eine Untersuchung auf Antikörper gegen Strukturproteine 

(serotypspezifisch) sinnvoll sein. Dies ist jedoch immer mit der Sachverständigengruppe und dem NRL 

abzustimmen. Für diesen Zweck zugelassene kommerziell erhältliche ELISA-Kits können ebenfalls durch die 

Untersuchungsrichtungen der Länder eingesetzt werden, es ist aber die Bestätigung der Eignung der Testkits 

für das aktuelle Ausbruchsgeschehen durch das NRL abzuwarten.  

 

Die Durchführung anderer serologischer Verfahren, wie z. B. des Virusneutralisationstests, ist nur am FLI 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fli.de/fileadmin/FLI/Service/Zulassungsstelle/deutsch/02_d_Zul_Mittel.pdf
https://www.fli.de/fileadmin/FLI/Service/Zulassungsstelle/deutsch/03_d_Zul_Ch.pdf
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Falldefinition – Maul-und Klauenseuche 

Klinisches Bild 

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine fieberhafte Allgemeinerkrankung v. a. der Klauentiere und 

Schwielensohler. Sie wird durch das MKS-Virus, ein Aphthovirus aus der Familie der Picornaviridae, 

verursacht, von dem sieben Serotypen und überzahlreiche Subtypen existierenbekannt sind. Das typische 

klinische Bild ist geprägt durch die Bildung von Bläschen und Erosionen an kutanen Schleimhäuten und 

unbehaarten Teilen der Haut, insbesondere im Bereich des Maules (dort auch „Aphthen“ genannt) und der 

Klauen. Insbesondere bei Schafen können dDie klinischen Erscheinungen können jedoch u. U. nur bei einem 

kleinen Teil der Herde auftreten und oder schwach ausgeprägt sein. Bei Jungtieren können hohe perakute 

Verluste durch Schädigung des Herzmuskels auftreten.  

 

Inkubationszeit: variabel, meist zwei bis 14 Tage 

Labordiagnostischer Nachweis 

Positiver Befund mit mindestens einer der nachfolgenden Methoden: 

Erregernachweis:  

▪ Nachweis des infektiösen Virus durch Anzucht in Zellkultur (nur am FLI) 

▪ Antigennachweis mittels ELISA (nur am FLI) oder Schnelltest* 

▪ Genomnachweis mittels real-time RT-PCR (Untersuchungseinrichtungen der Länder, Bestätigung 

durch FLI) 
 

*Nur für frisches Aphthenmaterial geeignet; bei negativem Ergebnis immer Bestätigung durch Labor 

erforderlich! Der Schnelltest wird aktuell nicht mehr hergestellt und es existiert keine gemäß § 32 

Tierimpfstoff-Verordnung freigegebene Charge. 

 

Indirekter Nachweis: 

▪ Antikörper gegen Nichtstrukturproteine (NSP) nach Infektion (NSP-ELISA-Kits verschiedener 

Hersteller) (Untersuchungseinrichtungen der Länder, Bestätigung durch FLI) 

▪ Neutralisationstest (nur am FLI) 

Zusatzinformation 

Eine Serokonversion gegen NSPs kann auch bei infizierten Tieren gelegentlich ausbleiben, es handelt sich 

um einen Herdentest! Bei klinischem MKS-Verdacht bei Schweinen ist stets vesikuläre Schweinekrankheit 

und eine Infektion mit dem Seneca-Valley-Virus auszuschließen.  

 

Sowohl bei Schweinen als auch bei Rindern ist als mögliche Differenzialdiagnose auch die Stomatitis 

vesicularis zu berücksichtigen. Die Maul- und Klauenseuche wird häufig mit der Hand-, Fuß- und 
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Mundkrankheit des Menschen verwechselt. Dabei handelt es sich aber um unterschiedliche 

Erkrankungen, zwischen denen kein Zusammenhang besteht. MKS ist keine Zoonose. 

Epidemiologischer Zusammenhang 

Die MKS kommt in vielen Ländern Asiens und Afrikas endemisch vor, unter anderem auch in Nordafrika, der 

Levante sowie in Anatolien. Die Weiterverbreitung erfolgt über infizierte Tiere (auch ohne klinische 

Erscheinungen!) und tierische Produkte sowie über Personen, Fahrzeuge, Gegenstände oder den Wind. 

Infizierte Wiederkäuer können für lange Zeit persistent infiziert bleiben, scheiden aber in der Regel kein 

Virus aus (Ausnahme: afrikanische Büffel). Diese sogenannten „Carrier“, in denen Virus für länger als 28 Tage 

nachweisbar ist, spielen daher bei der Weiterverbreitung der MKS in Mitteleuropa keine Rolle. Bei 

Verfolgungsuntersuchungen sind mit besonderer Priorität Tierkontakte zu erfassen sowie Kontakte durch 

Personen, die in Ausbruchs-  und Kontaktbetrieben direkten Tierkontakt hatten. 

Voraussetzung für den Verdacht 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche (MKSeuchV) liegt ein 

Verdacht vor, wWenn das Ergebnis der klinischen, der pathologisch-anatomischen oder der labordiagnos-

tischen Untersuchung den Ausbruch der MKS befürchten lässt, aber die oben im Folgenden genannten 

dargestellten Bedingungen für die Feststellung eines Ausbruchs (noch) nicht erfüllt sind. Gemäß Art. 9 Abs.1 

c) der delegierten Verordnung 2020/689 kann auch bereits die bloße Feststellung eines epidemiologischen 

Zusammenhangs mit einem bestätigten Fall einen Verdacht begründen. 

Durch TSN zu übermittelnder Fall 

Nach der Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und KlauenseucheGemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 MKSeuchV liegt 

ein Ausbruch der MKS vor, wenn:  

a) bei einem Tier, in dessen unmittelbaren Umgebung oder einem Erzeugnis eines Tieres das Virus der 

Maul- und Klauenseuche festgestellt worden ist, 

b) bei einem Tier einer empfänglichen Art klinische Erscheinungen festgestellt worden sind, die auf 

Maul- und Klauenseuche schließen lassen, und 

aa) in von dem betroffenen Tier oder von Tieren desselben Betriebs entnommenen Proben Antigen 

des Virus der Maul- und Klauenseuche oder für einen oder mehrere der Serotypen des Virus der 

Maul- und Klauenseuche spezifische virale Ribonukleinsäure nachgewiesen worden ist oder 

bb) bei dem betroffenen Tier oder einem Tier desselben Betriebs Antikörper gegen Struktur- oder 

Nichtstrukturproteine des Virus der Maul- und Klauenseuche nachgewiesen worden sind, sofern 

gewährleistet ist, dass frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene Antikörper oder 

unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache des Antikörpernachweises ausgeschlossen 

werden können, 

c) in von Tieren empfänglicher Arten entnommenen Proben 
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aa) Antigen des Virus der Maul- und Klauenseuche oder für einen oder mehrere der Serotypen des 

Virus der Maul- und Klauenseuche spezifische virale Ribonukleinsäure nachgewiesen worden ist 

und 

bb) bei dem betroffenen Tier oder einem Tier desselben Betriebs Antikörper gegen Struktur- oder 

Nichtstrukturproteine des Virus der Maul- und Klauenseuche nachgewiesen worden sind, sofern 

gewährleistet ist, dass frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene Antikörper oder 

unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache des Antikörpernachweises ausgeschlossen 

werden können, oder 

d) ein epidemiologischer Zusammenhang zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche bei einem 

Tier einer empfänglichen Art festgestellt worden ist und bei dem betroffenen Tier 

aa) Antigen des Virus der Maul- und Klauenseuche oder für einen oder mehrere der Serotypen des 

Virus der Maul- und Klauenseuche spezifische virale Ribonukleinsäure nachgewiesen worden ist, 

[oder] 

bb) Antikörper gegen Struktur- oder Nichtstrukturproteine des Virus der Maul- und Klauenseuche 

nachgewiesen worden sind, sofern gewährleistet ist, dass frühere Impfungen, durch das 

Muttertier übertragene Antikörper oder unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache des 

Antikörpernachweises ausgeschlossen werden können, [oder] 

cc) auf Grund eines Anstiegs des Titers der Antikörper gegen Struktur- oder Nichtstrukturproteine 

des Virus der Maul- und Klauenseuche eine aktive Infektion mit dem Virus der Maul- und 

Klauenseuche serologisch nachgewiesen worden ist, sofern gewährleistet ist, dass frühere 

Impfungen, durch das Muttertier übertragene Antikörper oder unspezifische Reaktionen als 

mögliche Ursache des Titeranstiegs ausgeschlossen werden können, oder 

dd) klinische oder pathologisch-anatomische Erscheinungen festgestellt worden sind, die auf Maul- 

und Klauenseuche schließen lassen. 

 

Die Falldefinitionen des Art. 9 der delegierten Verordnung 2020/689 sind mutatis mutandis deckungsgleich, 

die Szenarien c) (Antigen- oder Nukleinsäure- und Antikörpernachweis ohne Klinik oder epidemiologischen 

Zusammenhang) sowie d) dd) (epidemiologischer Zusammenhang und Klinik ohne Laborbefund) sind dort 

jedoch nicht enthalten. 

1. bei einem Tier, in dessen unmittelbaren Umgebung oder einem Erzeugnis eines Tieres das Virus der 

MKS festgestellt worden ist, 

2. bei einem Tier einer empfänglichen Art klinische Erscheinungen festgestellt worden sind, die auf 

MKS schließen lassen, und  

− in von dem betroffenen Tier oder von Tieren desselben Betriebes entnommenen Proben Antigen 

des Virus der MKS oder  

− für einen oder mehrere der Serotypen des Virus der MKS spezifische virale Ribonukleinsäure 

nachgewiesen worden ist oder  

− bei dem betroffenen Tier oder einem Tier desselben Betriebes Antikörper gegen Struktur- oder 

Nichtstrukturproteine des Virus der MKS nachgewiesen worden sind, sofern gewährleistet ist, 
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dass frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene Antikörper oder unspezifische 

Reaktionen als mögliche Ursache des Antikörpernachweises ausgeschlossen werden können, 

▪ in von Tieren empfänglicher Arten entnommenen Proben  
3. Antigen des Virus der MKS oder für einen oder mehrere der Serotypen des Virus der MKS spezifische 

virale Ribonukleinsäure nachgewiesen worden ist und  

4. bei dem betroffenen Tier oder einem Tier desselben Betriebes Antikörper gegen Struktur- oder 

Nichtstrukturproteine des Virus der MKS nachgewiesen worden sind, sofern gewährleistet ist, dass 

frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene Antikörper oder unspezifische Reaktionen als 

mögliche Ursache des Antikörpernachweises ausgeschlossen werden können oder 

5. ein epidemiologischer Zusammenhang zu einem Ausbruch der MKS bei einem Tier einer 

empfänglichen Art festgestellt worden ist und bei dem betroffenen Tier  

− Antigen des Virus der MKS oder für einen oder mehrere der Serotypen des Virus der MKS 

spezifische virale Ribonukleinsäure nachgewiesen worden ist [oder] 

− Antikörper gegen Struktur- oder Nichtstrukturproteine des Virus der MKS nachgewiesen worden 

sind, sofern gewährleistet ist, dass frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene 

Antikörper oder unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache des Antikör-pernachweises 

ausgeschlossen werden können [oder] 

− auf Grund eines Anstiegs des Titers der Antikörper gegen Struktur- oder Nichtstrukturproteine 

des Virus der MKS eine aktive Infektion mit dem Virus der MKS serologisch nachgewiesen worden 

ist, sofern gewährleistet ist, dass frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene 

Antikörper oder unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache des Titeranstiegs ausgeschlossen 

werden können oder 

klinische oder pathologisch-anatomische Erscheinungen festgestellt worden sind, die auf MKS schließen 

lassen. 

Differenzialdiagnose 

Wo z. B. bei Stomatitiden oder Klauenveränderungen klinisch eine Abgrenzung zur MKS nicht sicher möglich 

ist, muss immer das Vorliegen einer MKSV-Infektion durch eine Laboruntersuchung ausgeschlossen werden! 

Es wird auch ausdrücklich auf die Verpflichtung hingewiesen, bei unklaren Bestandsproblemen frühzeitig die 

MKS als mögliche Differenzialdiagnose durch die Untersuchungseinrichtungen der Länder abklären zu lassen 

(vgl. § 2a MKSeuchV bzw. § 8 SchwHaltHygV). Beides kann ohne die Aussprache eines MKS-Verdachts 

geschehen. 

Rechtsvorschriften 
▪ Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche (MKSeuchV) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2666, 3245, 3526) 
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▪ Richtlinie 2003/85/EG des Rates über Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der MKS […] 

(MKS-Richtlinie) (mit Wirkung zum 21. April 2021 aufgehoben durch Art. 270 Abs. 2 der Verordnung 

2016/429) 

▪ Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu 

Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrechtsakt“) 

▪ Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften 

betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status „seuchenfrei“ für bestimmte 

gelistete und neu auftretende Seuchen 
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